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An nen 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 Wie n 

45~o lAB 

1985 -09- 1 1 
zu 45SS/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr. Ettmayer und Genossen, Nr. l555/J, betreffend Kauf 

von Dienstkraftwagen, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Was die polemische Einleitung der Anfrage betrifft, so verweise ich 

auf die Beantw~rtung der parlamentarischen Anfrage 1545/J durch den 

Herrn Bundeskanzler. Bei der Beantwortung der parlamentarischen An

frage 1320/J wurden in der Anlage auch die fOr betriebliche Zwecke 

genutzten Kraftfahrzeuge angefOhrt; wie aber aus der Einleitung im 

Zusa~menhang mit den einzelnen Fragen zu entnehmen ist, bilden den 
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Gegenstand oer nunmehrigen Anfrage offenhar die im Systemisierungs

plan der Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge des Bundes'enthaltenen 

Personenkraftwagen oer Kategorie I - 111. Ich werde mich daher bei 

der nun zu beantwortenden Anfrage auf diese Fahrzeugkategorie he
schränken. 

Zu Frage 1: 

An systemisierten Kraftfahrzeugen t,;urde sei t dem 1. Jänner 1984 

I StUck Mercedes-Benz Type 230 E angekauft. 

nie Kosten far diesen Wagen betragen S 325.314,-- (ink!. ~mST). 

Zu Frage 2: 

Da der vorher von Herrn Staatssekretär Ing. Murer benUtzte Dienst

wagen bereits eine Fahrleistung von aber 200.oeo km aufwies, war ein 

Austausch unbedingt erforderlich. 

Der Altwagen wurde in den Fuhrpark des Bundesministeriums fßr 

Land- und Forstwirtschaft gemäß Punkt I 3 des Systemisierungsplanes 

tibernommen. 

Zu Frage 3: 

Die Abweichung vom Listenpreis resultiert aus der Entrichtung der 

Mehrwertsteuer, der Gewährung eines Behördenrabattes und der In

stallierung vonZusatzausrOstungen im Interesse oer Verkehrssicher-
heit (Antiblockiersystem ect.). im Wert von S 
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